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Standort

Geländebezeichnung:  Gewerbegebiet Husarenpark Sontra

Gesamtgröße:  205.000 qm

Lagebeschreibung:  Der Luftkurort Sontra liegt im Süden des Werra-Meißner-Kreises im Dreieck Göttingen, 
 Kassel und Bad Hersfeld. In der historischen Kernstadt und den 14 Stadtteilen leben 
 ca. 7.600 Einwohner.

 Neben der dominierenden Automobilzulieferindustrie zeichnet sich die Stadt als Ferien- 
 und Erholungsort mit zahlreichen Freizeit- und Sportmöglichkeiten aus.

 Die Stadt verfügt über sämtliche Einrichtungen des täglichen Bedarfs sowie alle 
 erforderlichen Schulzweige.

 Das Gelände ist teilweise terrassenförmig angelegt. Die Gebäude wurden in den Jahren   
 1960/61 errichtet.

Verkehrsanbindung:  Direktanbindung des Geländes derzeit über die K 28 und zukünftig über die im Bau befindliche 
 A 44, deren Trasse und Anbindung mit einem Vollanschluss ca. 2,5 km vom Gewerbegebiet  
 entfernt liegen wird.

 Aktuell wird Sontra über die B 27 (Göttingen-Bad Hersfeld), die B 7 (Kassel-Eisenach) 
 und die A 4 (Anschluss in 20 km) angebunden sowie per Bahn über die Nord-Südverbindung
 (Göttingen-Sontra-Bebra-Fulda).

Lage / Ort:  Die ehemalige Husarenkaserne liegt, umgeben von Wald und landwirtschaftlich genutzten  
  Flächen, ca. 4 km südöstlich der Kernstadt von Sontra. 
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GEWERBEGEBIET HUSARENPARK

Grundstücksangaben

Noch freie Fläche:  ca. 170.000 qm

Aufteilung:  Gewerbegebiete (GE) = 93.500 qm
 Industriegebiete (GI)  = 76.500 qm

Bebaubarkeit:  sofort

Ausweisung:  GE-/GI

Planungsstand: Bebauungsplan (rechtskräftig)

Preis

Eigentumsverhältnisse:  Stadt Sontra / Zweckverband InKomZ

Preis pro qm:  VB

Erschließungsstand

Straße:  Ja

Schiene:  Nein

Strom:  Nutzbar

Gas:  Nutzbar

Abwasserentsorgung: Sammelleitungen saniert bzw. erneuert (2014), 
 Anschlussleitungen überwiegend vorhanden bzw. nach Bedarf realisierbar

Wasserversorgung: Versorgungsleitungen komplett neu verlegt (2014), 
 Anschlussleitungen nach Bedarf realisierbar
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Infrastruktur

Breitbandversorgung: Glasfaseranbindung vorgesehen

Gasversorgung:  Anbieter: EAM Energie GmbH, Monteverdistr. 2, 34131 Kassel, 
 Tel. 0561 / 81500170

Stromversorgung:  Anbieter: EAM Energie GmbH, Monteverdistr. 2, 34131 Kassel, 
 Tel. 0561 / 81500170

Wasserversorgung:  Anbieter: Stadt Sontra

Müllentsorgung:  Anbieter: Stadt Sontra

Steuerhebesätze:  Gewerbesteuer: 380
(Stand 2015) Grundsteuer A: 420
 Grundsteuer B: 420

Anmerkungen

Das Gewerbegebiet ist teilweise terrassenförmig angelegt und teilt sich in einen Unterkunftsbereich sowie einen 
technischen Bereich. In der Mitte des Unterkunftsbereiches befindet sich das Wirtschaftsgebäude mit 
einer großzügigen Freifläche, um die sich die Kompanie und Stabsgebäude gruppieren. 
Die in massiver Bauweise errichteten Kompaniegebäude wurden in Klinkerbauweise ein- bis dreigeschossig 
erstellt und haben flache Satteldächer. Sie stammen aus den frühen 70er Jahren und sind in einem ordentlichen, 
aber sanierungsbedürftigen Zustand. Unter bzw. neben den Gebäuden befinden sich teilweise Luftschutzbunker. 

Ansprechpartner beim Interkommunalen Zweckverband (InKomZ) - 
Verbandsvorsitzender: Herr Thomas Eckhardt, Tel. 05653 / 9777-10, 
Geschäftsführung: Frau Ermisch-Huj, Tel. 05653 / 9777-20
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GEWERBEGEBIET HUSARENPARK

Ansprechpartner

Ansprechpartner:  Herr Verbandsvorsitzender Thomas Eckhardt
 Marktplatz 6
 36205 Sontra
 Tel.: 05653 / 9777-10, Fax: 05653 / 9777-50
 www.gewerbegebiet-husarenpark.de

Bebauungsplan des Zweckverbandes InKomZ 
Sontra-Herleshausen-Nentershausen „Husarenpark“:
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RECHTSGRUNDLAGEN 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt nach den Bestimmungen 

des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. vom 23. September 2004,  
zuletzt geändert d. Gesetz vom 22. Juli 2011, 

der Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23. Januar 1990, 
zuletzt geändert d. Gesetz vom 22. April 1993, 

der Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18. Dezember 1990, 
geändert d. Gesetz vom 22. Juli 2011 und  

der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 15. Januar 2011. 

akp_ Stadtplanung + Regionalentwicklung 

akp_   Brandt Höger Kunze Partnerschaft  Dipl.-Ing. Stadt- und Landschaftsplanung 
adresse_   Friedrich-Ebert-Straße 153  34119 Kassel 
telefon_   0561.70048-68     telefax_ -69     e-mail_   post@akp-planung.de 

3.3 Gemäß § 23 Abs. 2 HStrG bedürfen Genehmigungen zur Errichtung, erheblichen Änderung 
oder Umnutzung von baulichen Anlagen entlang der K 28 in einer Entfernung bis zu 40 m 
ab befestigtem Fahrbahnrand der Zustimmung der Straßenbaubehörde; ist für ein ent-
sprechendes Vorhaben keine Baugenehmigung oder sonstige Genehmigung erforderlich, 
bedarf es an Stelle der Zustimmung einer entsprechende Genehmigung der Straßenbau-
behörde. 

3.4 Innerhalb der nachrichtlich als “ Altstandorte“ dargestellten Bereiche befinden sich stillge-
legte Kraftstoff- und Altöltanks, Ölwechselrampen oder Leichtflüssigkeitsabscheider die 
überwiegend bereits Gegenstand einer Altlastenuntersuchung waren. Im Bereich der mit 
„*“ gekennzeichneten Ölwechselrampe wird bei Beseitigung der baulichen Anlage u.U. ein 
Aushub und die Entsorgung des oberflächennahen Bodens erforderlich. Sollten sich beim 
Ausbau bzw. der Beseitigung der übrigen gekennzeichneten baulichen Anlagen , wie auch 
abseits der nachrichtlich dargestellten Standorte (z.B. ehem. Montagegruben), Hinweise 
auf eine Bodenverunreinigung ergeben, sind die Bauarbeiten einzustellen und die zustän-
dige Fachbehörde beim Regierungspräsidium Kassel (Dez. Altlasten/Bodenschutz) zu in-
formieren. 

3.5 Als zusätzliche Kompensationsmaßnahme für die zulässigen Eingriffe in Natur und Land-
schaft im Bereich des Bebauungsplans Nr. 3 sind die im Umweltbericht beschriebenen ex-
ternen Maßnahmen (Entwicklung eines Halbtrockenrasenstandortes nordwestlich der Hu-
sarenkaserne sowie Umwandlung von Acker in Grünland östlich von Altefeld, Gemeinde 
Herleshausen) umzusetzen, bzw. werden soweit sie bereits durchgeführt sind dem Eingriff 
als Kompensationsmaßnahme zugeordnet. Diese Maßnahmen sind durch städtebauliche 
Verträge gemäß § 11 i.V.m. § 1a Abs. 3 BauGB zu sichern, die zum Satzungsbeschluss vor-
liegen müssen.  

3.6 Bodenfunde sind gemäß § 20 des hessischen Denkmalschutzgesetzes zu behandeln. Funde 
sind an das Landesamt für Denkmalpflege Hessen, dem Magistrat der Stadt Sontra oder 
der Unteren Denkmalbehörde des Werra-Meißner-Kreises zu melden. 

3.7 Zufahrtswege und Stellflächen für die Feuerwehr sind nach DIN 14090 für 20-t-Fahrzeuge 
und mit der erforderlichen Mindestbreite herzustellen. Die örtliche Feuerwehr ist bei der 
Planung zu beteiligen. Bezüglich der Löschwasserversorgung sind das DVWG-
Arbeitsblatt 405 sowie die DIN 4066 zu beachten. Der Mindestdurchmesser der Wasserlei-
tung darf nicht unter NW 100 liegen. Im Abstand von 80 bis 100 m sind Hydranten in die 
Wasserleitung einzulassen. 
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KATASTERNACHWEIS 
 
Es wird bescheinigt, dass die Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke mit dem 
Nachweis des Liegenschaftskatasters (Stand September 2013) übereinstimmen. 

Amt für Bodenmanagement Homberg (Efze) 

Außenstelle Eschwege 

Eschwege, den 

 

....................  

Im Auftrag 

 

............................. 
 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 BauGB) 

1.1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB sowie § 11BauNVO und §§ 8 und 9 i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO) 

1.1.1 Die zulässige Art der baulichen Nutzung wird durch § 8 BauNVO (Teilbaugebiete GE 1 und 
GE 2) sowie § 9 BauNVO (Teilbaugebiet GI) unter Berücksichtigung der Textlichen Festset-
zungen 1.1.2 und 1.1.3 bestimmt. 

1.1.2 Unzulässig sind gemäß § 1 Abs. 9 BauNVO die im Anhang zur 4. Bundesimmissionsschutz-
verordnung unter den folgenden Ordnungsnummern Nr. 4.1 c, Nr. 4.1 d, Nr. 4.1 l, Nr. 4.1 
m, Nr. 4.1 o, Nr. 4.1 p, Nr. 4.1 q, 9.4, 9.5, 9.8, 9.12, 9.16, 9.19, 9.31, 10.7 (Spalten 1 und 2) 
aufgeführten Anlagen, sofern sie schwefel-, chlor- oder stickstoffhaltige Stoffe herstellen, 
verarbeiten oder lagern und nicht nachgewiesen wird, dass ein die Schutzziele des südlich 
gelegenen FFH-Gebiets beeinträchtigender Eintrag von Schwefel-, Chlor- oder Stickstoff-
verbindungen ausgeschlossen werden kann. Hierbei sind mögliche Auswirkung auf für 
Kalkmagerasen charakteristische Arten (z.B. Maculinea arion) in der betrieblichen FFH-
Prognose zu berücksichtigen, sofern es sich hierbei um Vorkommen streng geschützter Ar-
ten gem. BNatSchG handelt. 

1.1.3 Unzulässig sind Einzelhandelsbetriebe sowie Großhandelsbetriebe, die sich wie Einzelhan-
delsbetriebe auswirken. Abweichend hiervon sind Verkaufsflächen innerhalb von produ-
zierenden, reparierenden oder installierenden Betrieben, die zur Vermarktung eigener 
oder weiterverarbeiteter Erzeugnisse dienen, ausnahmsweise zulässig; die Verkaufsfläche 
darf nur einen untergeordneten Teil der durch das Betriebsgebäude überbauten Betriebs-
fläche (maximal 10%, jedoch nicht mehr als 100 m²) einnehmen.  

1.2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 ff. BauNVO) 

1.2.1 Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch Festsetzung der Grundflächenzahl 
(GRZ), der maximal zulässigen Zahl der Vollgeschosse (Z) sowie der Höhe baulicher Anlage 
(Traufhöhe TH bzw. Firsthöhe FH) entsprechend den Angaben in der Planzeichnung be-
stimmt. 

1.2.2 Bei der Bestimmung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen gilt als Bezugspunkt für die 
Firsthöhe (FH) die Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante, als Bezugspunkt für die 
Traufhöhe (TH) die Höhenlage der Schnittkante der Außenwand mit der Dachhaut. Im Fal-
le von Flachdächern gilt die festgesetzte Traufhöhe als maximal zulässige Höhe baulicher 
Anlagen. Als unterer Bezugspunkt gilt in allen Fällen die vorhandene Geländeoberfläche 
im Mittelpunkt der am tiefsten gelegenen, erdverbundenen Seite der baulichen Anlage. 
Eine Überschreitung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen durch untergeordnete be-
triebsnotwendige Teile baulicher Anlagen (z. B. Schornsteine, Fahrstuhlschachtaufbauten 
etc.) ist ausnahmsweise zulässig. 

1.3 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Eine Erneuerung der innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche vorhandenen 
baulichen Anlagen bleibt zulässig. 

1.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft, zugleich Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 1a Abs. 3 und § 9 Abs. 1a BauGB) 

 

2 BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 81 HBO) 

2.1 Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

2.1.1 Dach- und Fassadenflächen sind in matten, gedeckten Farbtönen auszuführen. Solaranla-
gen oder Kleinwindenergieanlagen auf Dach- oder Fassadenflächen sind hierbei grundsätz-
lich zulässig. Fassaden ohne Fenster sind mit Rankgewächsen zu begrünen, sofern dies ei-
ner Nutzung erneuerbarer Energien technisch nicht entgegensteht; Fassaden über 20 m 
Länge sind baulich, farblich oder durch Begrünung zu gliedern. Als Rankpflanzen zur Fas-
sadenbegrünung werden die folgenden Arten empfohlen: Efeu (Hedera helix), Kletterhor-
tensie, (Hydrangea petiolaris), Wilder Wein (Parthenocissus tricuspidata ‘Veitchii’), Pfei-
fenwinde (Aristolochia macrophylla), Geisblatt (Lonicera caprifolium, Lonicera x heckrotti-
i), Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia), Schlingknöterich (Polygonum aubertii), 
Blauregen (Wisteria sinensis Veredlung). 

2.1.2 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Sie dürfen die zulässige Höhe 
baulicher Anlagen nicht überschreiten und müssen einen Abstand von mindestens 20 m 
zum Fahrbahnrand der Kreisstraße 28 wahren. 

2.1.3 Als Grundstückseinfriedungen sind Hecken, Holzzäune oder eingegrünte Maschendraht-
/Metallzäune zulässig. Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen müssen Einfriedungen mit 
einer Höhe über 1 m mindestens 0,50 m hinter der Grundstücksgrenze errichtet werden, 
sofern auf der öffentlichen Verkehrsfläche entlang der Grundstücksgrenze ein Gehweg 
verläuft. Sichtbare Flächen ggf. erforderlicher Stützmauern sind mindestens zu 60 Prozent 
einzugrünen. 

2.2 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 
(§ 81 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 

Die aufgrund der festgesetzten maximal zulässigen Grundfläche i. V. m. § 19 Abs. 4 BauN-
VO verbleibende Grundstücksfreifläche ist als vegetationsfähige Fläche herzustellen und 
zu unterhalten. 

3 HINWEISE / NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

3.1 Aufgrund der ungenutzten Bausubstanz kann im Gebäudebestand ein Vorkommen bzw. 
eine Ansiedlung geschützter Tierarten (insbesondere Fledermäuse) nicht ausgeschlossen 
werden. Daher ist mit Verweis auf § 44 BNatSchG vor dem Abriss von Gebäuden eine Prü-
fung auf das Vorkommen geschützter Arten vorzunehmen; ein Eintreten der Verbotstat-
bestände des § 44 BNatSchG auszuschließen. Ggf. sind vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men erforderlich. 

3.2 Die Bestimmungen der Stellplatzsatzung der Stadt Sontra in der zum Zeitpunkt der Bauan-
tragsstellung gültigen Fassung sind zu beachten. 

1.5.3 Stellplatzflächen auf privaten Baugrundstücken sind durch Baumpflanzungen zu gliedern; 
je 5 PKW-Stellplätze bzw. je 2 LKW-Stellplätze ist ein großkroniger standortheimischer 
Laubbaum (StU min 10/12) in einer unbefestigten Baumscheibe von mindestens 4 m² an-
zupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Zur Anpflanzungen empfohlen werden die unter 
Punkt 1.5.4 aufgeführten Baumarten. Zur Sicherung der Bäume sind geeignete Schutzvor-
richtungen vorzusehen. Stellplätze mit mehr als 1.000 m² Flächenbefestigung sind zusätz-
lich durch eine raumgliedernde Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu untertei-
len. Böschungen zwischen Stellplatzflächen sind flächendeckend zu bepflanzen. 

1.5.4 Zur Anpflanzung empfohlen werden die folgenden Arten. Bäume: Bergahorn (Acer pseu-
doplatanus), Eberesche (Sorbus aucuparia), Feldahorn (Acer campestre), Hainbuche (Car-
pinus betulus), Rotbuche (Fagus sylvatica), Salweide (Salix caprea), Stieleiche (Quercus ro-
bur), Spitzahorn (Acer platanoides), Sommerlinde (Tilia platyphyllos), Traubeneiche 
(Quercus petraea), Vogelkirsche (Prunus avium), Winterlinde (Tilia cordata), Zitterpappel 
(Populus tremula). 
Sträucher: Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Hartriegel (Cornus sanguinea), 
Hasel (Corylus avellana), Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Himbeere (Rubus idaeus), 
Holunder (Sambucus nigra), Hundsrose (Rosa canina), Pfaffenhütchen (Euonymus euro-
paeus), Stachelbeere (Ribes uvacrispa), Waldrebe (Clematis spec.), Weißdorn (Crataegus 
laevigata, C. monogyna) 

1.6 Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b i. V. m. Nr. 16 BauGB) 

Die Gehölzbestände auf den in der Planzeichnung mit „A“ oder „B“ gekennzeichneten 
„Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen“ gekennzeichneten Bereichen sind unter Berücksichtigung 
der innerhalb der „mit Leitungsrechten zu belastenden Flächen“ vorhandenen Ver- und 
Entsorgungsleitungen zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch Nachpflanzungen geeig-
neter standortheimischer Laubgehölze gemäß Pflanzliste (siehe 1.5.4) zu ersetzen. Des 
Weiteren sind die bestehenden Gehölze innerhalb der mit „A“ gekennzeichneten Fläche 
mit zwei durchgehenden dichten Strauchreihen (Pflanzabstand max. 1,5 m) zu unterpflan-
zen. 

1.4.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind als Halbtrockenrasen weiter-
zuentwickeln und durch geeignete Pflegemaßnahmen dauerhaft als solche zu erhalten 
(Entbuschung, Entfernung von Nadelgehölzen, kontinuierliche Mahd, Beweidung). Anfal-
lendes Schnitt- und Mahdgut ist abzutransportieren. 

1.4.2 Die als Wald i. S. des § 2 Hess. Waldgesetz (HWaldG) dargestellten Bereiche sind zu durch-
forsten und die bestehenden Bäume fachtechnisch auf ihre Standsicherheit zu prüfen. 
Zur Verwendung dürfen lediglich standortgerechte heimische Laubbaumarten kommen. 
Seitens des Forstamts werden folgende Arten empfohlen: Hainbuche, Ulme, Bergahorn, 
Spitzahorn, Linde, Eiche, Elsbeere und Birke. 

1.4.3 Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Materialien wie Rasengittersteinen, Pflaster mit 
einem Fugenanteil von mindestens 20 Prozent oder wassergebundener Decke zu befesti-
gen. 

1.5 Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 

1.5.1 Auf den privaten Grundstücksflächen der Teilbaugebiete GE und GI ist je 300 m² Grund-
stücksfläche ein großkroniger, standortheimischer Laubbaum zu erhalten oder zu pflanzen 
(StU min 10/12) und dauerhaft zu unterhalten. Pflanzverpflichtungen aus 1.5.2 oder aus 
1.5.3 sind hierauf anrechenbar. Zur Anpflanzungen empfohlen werden die unter Punkt 
1.5.4 aufgeführten Baumarten. Dem Erhalt ist Vorzug vor der Neupflanzung zu geben. 

1.5.2 Die zeichnerisch festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-
tigen Bepflanzungen sind unter Berücksichtigung der innerhalb der „mit Leitungsrechten 
zu belastenden Flächen“ vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen mit dichten Gehölz-
streifen zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten; hierfür sind mindestens ein groß-
kroniger, standortheimischer Laubbaum (StU min 10/12) je 50 m² Fläche und ein stand-
ortheimischer Strauch je 1,5 m² Fläche anzupflanzen. Zur Anpflanzungen empfohlen wer-
den die unter Punkt 1.5.4 aufgeführten Baumarten. Vorhandene Gehölze sind zu erhalten. 

VERFAHRENSVERMERKE  
 
Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes wurde von der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Interkommunale Zusammenarbeit 
Sontra-Herleshausen-Nentershausen am 24.02.2011 gefasst.  
 
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß § 2 Abs.  1 BauGB am 16.03.2011 in der Werra-
Rundschau (Eschwege) und am 16.08.2011 in der Hess. Niedersächsischen Allgemeinen, Aus-
gabe Rotenburg-Bebra gem. § 20 der Satzung des Zweckverbandes bekannt gemacht.  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 
29.09.2011 bis zum 31.10.2011 und wurde bekannt gemacht am 29.09.2011 (Werra-
Rundschau und HNA).  
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 29.09.2011 bis einschließlich dem 31.10.2011 durchge-
führt. 
 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gemäß § 3 Abs.  2 BauGB wurde am 
13.03.2014 von der Verbandsversammlung beschlossen und am 03.04.2014 in der Werra-
Rundschau (Eschwege) und der Hess. Niedersächsischen Allgemeinen, Ausgabe Rotenburg-
Bebra gem. § 20 der Satzung des Zweckverbandes bekannt gemacht. 
 
Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 14.04.2014 bis 
einschließlich dem 16.05.2014. Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 31.03.2014 bis einschließlich 
dem 16.05.2014. 
 
Der Bebauungsplan wurde am 05.02.2015 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB von der Verbandsver-
sammlung als Satzung beschlossen.  
 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplans mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen der Verbandsversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind. 
 
Sontra, den 24.02.2015  
 
Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit 
Sontra-Herleshausen-Nentershausen 
 
 
 
Thomas Eckhardt 
Verbandsvorsitzender  
 
 
Der Beschluss des Bebauungsplans wurde am 04.03.2015 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüb-
lich bekannt gemacht; der Bebauungsplan ist somit in Kraft getreten. 
 
Sontra, den 05.03.2015  
 
Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit 
Sontra-Herleshausen-Nentershausen 
 
 
 
Thomas Eckhardt 
Verbandsvorsitzender  
 
 

BEBAUUNGSPLAN NR. 3 DES ZWECKVERBANDES InKomZ SONTRA-HERLESHAUSEN-NENTERSHAUSEN "HUSARENKASERNE"
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Öffentliche Verkehrsflächen 
(Fahrbahnaufteilung ohne Festsetzungscharakter)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung: 
Zuwegung Hochbehälter

Straßenbegrenzungslinie

Flächen für Versorgungsanlagen: Wasser - Hochbehälter

Flächen für Versorgungsanlagen: Löschwasser

Flächen für Rückhaltung und Versickerung von 
Niederschlagswasser: Regenrückhaltebecken

Flächen für Wald im Sinne des § 2 Hessisches Waldgesetz 

Flächen für Wald im Sinne des § 2 Hessisches Waldgesetz 
- Ersatzfläche für RRB - 

Entwicklung von Natur und Landschaft
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern
mit Teilgebietsbezeichnungen

Mit Leitungsrechten zugunsten der Ver- und 
Entsorgungsträger zu belastende Flächen
(K=Kanal, W=Wasser, S=Strom, G=Gas)

Altstandorte (s. TF. 3.4)
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Lageplan

Husarenpark Sontra

  1 Offiziers-Heim
  2 Feldwebelwohnheim
  3 Hauptwache
  4 Stabsgebäude
  5 Kammergebäude
  6 Kompaniegebäude
  7 Kompaniegebäude
  8 Parkplatz
   9 Kompaniegebäude
10 Kompaniegebäude
12 Lehrssalgebäude

13 Kompaniegebäude
14 Kompaniegebäude
15 Kompaniegebäude
16 Heizzentrale
17 Wirtschaftsgebäude
18 Betriebstofflagerhäuser
19 Werkstattgebäude
20 Schutzdach
21 Gerätehallen
22 Gerätehallen
23 Gerätehallen

24 Gasprüfraum
25 Wasserhochbehälter
26 Tankstelle alt
27 Abstellflächen
28 Abstellflächen
29 Abschmierrampe
30 Ölwechselrampe
37 Schutzdach
38 Werkstattgebäude

HUSARENPARK
GEWERBEGEBIET

Legende: bisherige Nutzung
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Diese Angaben sollen als Anhaltspunkt dienen und sind nach den vorliegenden Unterlagen 
zusammen gestellt. Sie erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. 
Insofern kann keine Gewähr übernommen werden.

1 Offiziersheim

2 Feldwebelwohnheim 220,70 662,10

3 Hauptwache 203,80 203,80

4 Stabsgebäude 438,00 1.315,80

5 Kammergebäude 302,10 906,30

6 Kompaniegebäude 778,00 3.300,70

7 Kompaniegebäude 778,00 3.300,70

9 Kompaniegebäude 778,00 3.429,70

10 Kompaniegebäude 778,00 3.429,70

12 Lehrsaalgebäude 391,80 1.175,40

13 Kompaniegebäude 788,00 3.429,70

14 Kompaniegebäude 788,00 3.429,70

15 Kompaniegebäude 788,00 3.429,70

16 Heizzentrale 1.124,50 1.792,60

17 Wirtschaftsgebäude 2.215,20 4.570,50

18 Betriebsstofflagerhäuser 182,10 206,40

19 Werkstattgebäude 1.449,00 2.422,60

20 Schutzdach

21-23 Gerätehallen 961,70 1.182,20

24 Gasprüfraum 1.858,80 1.858,80

25 Wasserhochbehälter 155,90 155,90

26 Tankstelle alt 76,60 76,60

27-28 Abstellflächen

29 Abschmierrampe

30 Ölwechselrampe

37 Schutzdach

38 Werkstattgebäude 1.137,20 1.137,20

Nr. Art Gebäudefläche in m² Bruttofläche in m²

GEBÄUDEINFORMATIONEN

Gebäudeübersicht
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Preis und Verfügbarkeit

Erwerbsart:  Kauf oder Miete

Preis:  VB

Teilanmietung:  Ja

Verfügbarkeit::  sofort

Die Angaben zu den Immobilienangeboten stammen 
von dem Eigentümer.

Kontakt über:

InKomZ
Verbandsvorsitzender: Herr Thomas Eckhardt
Marktplatz 6, 36205 Sontra
Tel. 05653 9777-0 oder inkomz@sontra.de

HUSARENPARK
GEWERBEGEBIET
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GEBÄUDEINFORMATIONEN

Eigenschaften

Bezeichnung:  Gewerbegebiet Husarenpark in Sontra

Bilder

Feldwebelwohnheim Stabsgebäude

Heizzentrale Unterkunftsgebäude
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Wirtschaftsgebäude Kompaniegebäude

Werkstattgebäude Werkstattgebäude

„ZUSAMMENKOMMEN IST EIN BEGINN,
ZUSAMMENBLEIBEN IST EIN FORTSCHRITT,
ZUSAMMENARBEITEN IST EIN ERFOLG.“
Henry Ford

HUSARENPARK
GEWERBEGEBIET
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Gewerbegebiet 
Husarenpark
Marktplatz 6
DE 36205 Sontra

Tel.: +49 (0)5653 9777-0
Fax: +49 (0)5653 9777-50

www.gewerbegebiet-husarenpark.de


